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I. Allgemeine Bestimmungen
Sämtliche - auch zukünftige - Lieferungen
erfolgen  ausschließlich  aufgrund  der
nachstehenden Bedingungen.

II.  Vertragsabschluß
1. Allen Vereinbarungen und Angeboten
liegen  die  nachstehenden  Bedingungen
zugrunde, sie gelten durch Auftragsertei-
lung, Entgegennahme der Auftragsbestä-
tigung,  spätestens aber durch Annahme
unserer Lieferung und Leistung als ange-
nommen.  Einkaufsbedingungen  des
Käufers/Bestellers wird hiermit widerspro-
chen. Sie werden auch dann nicht aner-
kannt,  wenn  wir  Ihnen  nicht  nochmals
nach Eingang bei uns nicht ausdrücklich
widersprechen.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Ab-
schlüsse und sonstige Vereinbarungen -
insbesondere soweit sie von diesen Be-
dingungen abweichen - werden erst durch
unsere  schriftliche  Bestätigung  verbind-
lich.
3. Jeder erteilte Auftrag wird erst mit Ab-
sendung der schriftlichen Auftragsbestäti-
gung durch uns verbindlich. Rechnungs-
erteilung  bei  Sofortlieferung  ersetzt  die
Auftragsbestätigung.  Nachträgliche
Änderungen des Vertrages bedürfen un-
serer schriftlichen Bestätigung.
4. Für die Auslegung von Lieferklauseln
gelten  die  von  der  internationalen
Handelskammer festgelegten „Incoterms“
in ihrer jeweils neuesten Fassung.
5.  Ohne  schriftliche  Bestätigung  haften
wir nicht  für Erklärungen unserer Beauf-
tragten.

III. Preise, Zahlungsbedingungen
1.  Alle  angegebenen  Preise  verstehen
sich rein netto, also ohne die am Liefer-
tag  geltende  Mehrwertsteuer.  Bei  einer
Änderung der Gestehungskosten sind wir
berechtigt,  den  Preis  angemessen  zu
erhöhen und die am Tage der Lieferung
geltenden Preise in Rechnung zu stellen,
ohne daß der Käufer deswegen ein Rück-
trittsrecht besitzt.
2. Die Zahlung des Kaufpreises hat - so-
weit  nichts  anderes  vereinbart  ist  -  wie
nachstehend zu erfolgen:  Unsere Rech-
nungen sind 30 Tage nach Rechnungs-
datum fällig  und rein  netto  ohne Abzug
zahlbar.  Wechsel  und  Schecks  können
wir  als  Zahlungsmittel  ablehnen:  sie
gelten erst  nach Einlösung als Zahlung.
Sämtliche  aus  der  Hereinnahme  und
Durchsetzung  von  Wechseln  ent-
stehenden  Kosten  einschließlich
Wechselspesen  und  Diskont  gehen  zu
Lasten  des  Käufers.  Bei  Zielüber-
schreitungen werden  Verzugszinsen  ge-
mäß den jeweiligen Banksätzen für unge-
deckte  Kredite  berechnet,  mindestens
aber in Höhe von 8 % über dem jewei-
ligen  Basiszinssatz  der  Europäischen
Zentralbank,  es  sei  denn,  der  Käufer
weist nach, daß uns ein wesentlich nied-
rigerer Schaden entstanden ist.
3. Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen
etwaiger  eigener  Gewährungsansprüche
den  Kaufpreis  zurückzuhalten  oder  mit
Gegenforderungen aufzurechnen,  es  sei
denn,  diese Gegenforderungen sind un-
bestritten oder rechtskräftig festgestellt.
4.  Bei  Nichteinhaltung  der  Zahlungsbe-
dingungen  und  bei  Bekanntwerden  von
Zahlungsschwierigkeiten  oder  sonstigen
Umständen, die die Kreditwürdigkeit des
Käufers  in  Frage  stellen,  sind  wir  be-

rechtigt, sofort sämtliche Forderungen fäl-
lig zu stellen. Für noch nicht ausgeführte
Lieferungen oder Leistungen können wir
in  diesem  Fall  Nachnahme  oder  Vor-
kasse  verlangen  oder  unter  Ausschluß
jeglicher  Schadensersatzansprüche
gegen uns vom Vertrag zurücktreten.

IV.  Lieferfristen,  Liefertermine,  Liefer-
umfang
1. Die angegebene Lieferzeit gilt stets nur
als  annähernd  vereinbart.  Richtige  und
rechtzeitige  Selbstbelieferung  bleibt  vor-
behalten.
2. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der
Auftragsbestätigung, nicht jedoch vor völ-
liger  Klärung  aller  kaufmännischen  und
technischen  Details  des  Auftrages.  Die
Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ih-
rem Ablauf der Liefergegenstand unseren
Betrieb  bzw.  den  des  Zulieferanten
verlassen  hat  oder  die  Versandbereit-
schaft mitgeteilt ist.
3.  Im  Falle  höherer  Gewalt  oder  leicht
fahrlässig verschuldeter Beeinträchtigung
unserer  Liefermöglichkeit  sind  wir  be-
rechtigt,  die Lieferung um die Dauer der
Behinderung  hinauszuschieben  oder
wegen  des  noch  nicht  erfüllten  Teiles
vom Vertrag ganz oder teilweise zurück-
zutreten.  Der  höheren  Gewalt  stehen
Streik,  Aussperrung,  Maschinenausfall
und sonstige  Umstände gleich,  die  uns
die Lieferung wesentlich erschweren oder
unmöglich machen. Dies gilt auch dann,
wenn diese Umstände bei Zu- oder Un-
terlieferern  eintreten.  Der  Käufer  kann
von uns die Erklärung verlangen, ob wir
zurücktreten  oder  innerhalb  ange-
messener Frist liefern wollen, Erklären wir
uns nicht,  kann der Käufer vom Vertrag
zurücktreten.
4. Erwächst dem Käufer wegen einer Ver-
zögerung,  die  infolge  unseres  eigenen
Verschuldens  entstanden  ist,  ein
Schaden, so ist er unter Ausschluß wei-
terer Ansprüche berechtigt, eine Verzugs-
entschädigung zu fordern. Diese beträgt
für jede volle Woche der Verspätung ½ v.
H., im ganzen aber höchstens 5 v. H. des
Rechnungswertes der vom Verzug betrof-
fenen Lieferungen und Leistungen.
5. Teillieferungen und Teilleistungen sind
jederzeit  zulässig.  Wir  behalten uns das
Recht  vor,  aus  fabrikationstechnischen
Gründen 10 v. H. mehr oder weniger als
in Auftrag gegeben zu liefern.
6. Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die
Erfüllung der Vertragspflichten durch den
Käufer voraus.

V.  Versand,  Gefahrübergang,  Ab-
nahme
1.  Der Versand des Liefergegenstandes
erfolgt  zu  Lasten  und  auf  Gefahr  des
Käufers.
2. Mit Auslieferung der Ware an den Ver-
sandbeauftragten, spätestens jedoch mit
Verlassen  unseres  Betriebes,  geht  die
Gefahr  des  zufälligen  Untergangs  oder
der zufälligen Verschlechterung der Ware
auf den Käufer unabhängig davon über,
ob die Versendung vom Erfüllungsort aus
erfolgt  und  wer  die  Frachtkosten  trägt.
Dies gilt auch für Teillieferungen.
3.  Eine  Transportversicherung  wird  nur
auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers
und zu dessen Lasten abgeschlossen.
4. Verzögert sich der Versand infolge von
Umständen,  die der Käufer  zu vertreten
hat,  so  geht  die  Gefahr  vom Tage der

Versandbereitschaft  an  auf  den  Käufer
über. In  diesem Fall  sind wir  berechtigt,
beginnend einen Monat nach Anzeige der
Versandbereitschaft,  dem  Käufer  die
durch  die  Lagerung  entstandenen  Kos-
ten,  mindestens  jedoch  ½  v.  H.  des
Rechnungsbetrages  für  jeden  Monat  in
Rechnung zu stellen.
5. Angelieferte Ware ist,  auch wenn sie
unwesentliche  Mängel  aufweist,  vom
Käufer unbeschadet der Rechte aus Ab-
schnitt VII entgegenzunehmen.
6. Kommt der Käufer seinen vertraglichen
Verpflichtungen,  insbesondere  der  Ab-
nahme der  Ware  und  der  Zahlung  des
Kaufpreises,  nicht  nach,  so  können  wir
nach unserer Wahl vom Vertrag zurück-
treten oder Schadensersatz verlangen. 

VI. Eigentumsvorbehalt
1.  Der  Liefergegenstand  bleibt  unser
Eigentum  (Vorbehaltsware)  bis  zur  voll-
ständigen  Erfüllung  sämtlicher
Forderungen  aus  der  Geschäftsver-
bindung,  insbesondere  auch  der  jewei-
ligen Saldoforderung bei laufender Rech-
nung (Kontokorrent), die uns, gleich aus
welchem  Rechtsgrund,  gegenüber  dem
Käufer und dessen Konzernunternehmen
jetzt  oder  zukünftig  zustehen.  Dies  gilt
auch, wenn Zahlungen auf besonders be-
zeichnete Forderungen geleistet werden.
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehalts-
ware  erfolgen  für  uns  als  Hersteller  im
Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu ver-
pflichten.  Die so entstandene Sache gilt
als Vorbehaltsware im Sinne des Abs. 1.
Bei  Verarbeitung,  Verbindung,  Vermi-
schung  oder  Vermengung  der  Vorbe-
haltsware  mit  anderen,  nicht  uns  gehö-
renden Ware durch den Käufer steht uns
das Miteigentum an der neuen Sache zu
im Verhältnis  des  Rechnungswertes der
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der
anderen verwendeten Waren.
3.  Erlischt  unser  Eigentum  durch  Ver-
bindung oder Vermischung (§§ 947, 948
BGB), so überträgt der Käufer uns bereits
jetzt  die  ihm  zustehenden  Eigentums-
rechte an dem neuen Bestand oder der
Sache im Umfang des Rechnungswertes
der Vorbehaltsware und verwahrt sie un-
entgeltlich  für  uns.  Die  hiernach  ent-
stehenden Miteigentumsrechte gelten als
Vorbehaltsware im Sinne des Abs. 1.
4.  Der Käufer ist  zur Veräußerung oder
Verarbeitung der Vorbehaltsware nur im
gewöhnlichen  Geschäftsverkehr  und  zu
seinen  normalen  Geschäftsbedingungen
berechtigt und nur, wenn er sich gegen-
über  uns  nicht  im  Verzug  befindet.  Der
Käufer  ist  verpflichtet,  unsere  Rechte
beim  Weiterverkauf  von  Vorbehaltsware
auf  Kredit  zu  sichern.  es  gilt  als  ver-
einbart, daß die Forderungen des Käufers
aus der Weiterveräußerung gemäß Abs.
5 bis 8 auf uns übergehen. Andere Verfü-
gungen  über  die  Vorbehaltsware,  ins-
besondere  Verpfändung,  Sicherungs-
übereignung  oder  Sicherungszession
sind dem Käufer nicht gestattet.
5. Die Forderungen des Käufers aus der
Weiterveräußerung  von  Vorbehaltsware
werden bereits  jetzt  an  uns  abgetreten.
Sie dienen in demselben Umfang zur Si-
cherung wie die Vorbehaltsware.
6.  Bei  Weiterverkauf  gegen  Barzahlung
tritt der Erlös unmittelbar an die Stelle der
Ware,  wobei  die  Übergabe des Erlöses
dadurch ersetzt wird, daß der Käufer den
Geldbetrag als Verwahrer besitzt.



7.  Wird  die  Vorbehaltsware  zusammen
mit anderen, nicht von uns stammenden
Waren  veräußert,  so  gilt  die  Abtretung
der  Forderung  aus  der  Weiterveräuße-
rung nur in Höhe des Rechnungswertes
der  jeweils  veräußerten Vorbehaltsware.
Bei  der  Veräußerung  von  Waren,  an
denen  wir  Miteigentumsanteile  gemäß
Abs. 2 und 3 haben, gilt die Abtretung der
Forderung  in  Höhe  dieser  Miteigen-
tumsanteile. 
8.  Wird  die Vorbehaltsware vom Käufer
zur Erfüllung eines Werk- oder Werkliefe-
rungsvertrages  verwendet,  so  gelten  für
die Forderung aus diesem Vertrag Abs.
5, 6 und 7 entsprechend.
9. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen
aus  der  Weiterveräußerung  und  -ver-
arbeitung gemäß Abs. 4 und 8 bis zu un-
serem  jederzeit  zulässigen  Widerruf
einzuziehen. Wir werden von dem Wider-
rufsrecht nur in den Ziffer III  Abs.  4 ge-
nannten  Fällen  Gebrauch  machen.  Zur
Abtretung der Forderungen ist der Käufer
verpflichtet,  seine  Abnehmer  sofort  von
der  Abtretung  an  uns  zu  unterrichten  -
sofern wir dies nicht selbst tun - und uns
die zur Einbeziehung erforderlichen Aus-
künfte und Unterlagen zu geben.
10.  Wir  verpflichten  uns,  die  uns  zu-
stehenden  Sicherungen  nach  unserer
Wahl  insoweit  freizugeben,  als  ihr  Wert
die zu sichernden Forderungen um mehr
als 25 v. H. übersteigt.
11. Der Käufer ist verpflichtet, die Vorbe-
haltsware pfleglich zu behandeln und mit
der  Sorgfalt  eines  ordentlichen  Kauf-
manns unentgeltlich  für  uns zu verwah-
ren.  Bei  Zugriffen Dritter  auf  die  Vorbe-
haltsware  oder  auf  die  auf  uns  überge-
gangenen  Forderungen  hat  der  Käufer
auf unser Eigentum hinzuweisen und uns
unverzüglich unter Übergabe der für eine
Intervention notwendigen Unterlagen von
dem Zugriff  Dritter  zu unterrichten.  Uns
zur Abwehr entstehende Kosten trägt der
Käufer.
12.  Bei  vertragswidrigem  Verhalten  des
Käufers - insbesondere bei Zahlungsver-
zug - sind wir berechtigt, die Herausgabe
der  Vorbehaltsware  bzw.  die  Abtretung
der  Herausgabeansprüche  des  Käufers
gegen Dritte zu verlangen. Die Geltend-
machung des Eigentumsvorbehalts sowie
die  Pfändung der  Vorbehaltsware  durch
uns  gelten  nicht  als  Rücktritt  vom Ver-
trag.

VII. Gewährleistung
Für Mängel der Lieferung, zu denen auch
das  Fehlen  ausdrücklich  zugesicherter
Eigenschaften  gehört,  haften  wir  unter
Ausschluß weiterer Ansprüche wie folgt:
1.  Rügen  wegen  erkennbarer  Mängel
oder  wegen  Minder-  oder  Falschliefe-
rungen  werden  von  uns  nur  berück-
sichtigt, wenn sie innerhalb von 10 Tagen
nach  Eingang  des  Liefergegenstandes
mit  genauer  Begründung  schriftlich
erhoben  werden.  Mängel,  die  auch  bei
sorgfältigster  Prüfung  innerhalb  dieser
Frist nicht entdeckt werden können, sind
unverzüglich nach Entdeckung - spätes-
tens aber innerhalb von 3 weiteren Tagen
- schriftlich zu rügen; nach Ablauf von 4
Wochen  seit  Eingang  des
Liefergegenstandes  beim  Käufer  ist  die
Rüge  verborgener  Mängel  ausge-
schlossen. Bei Auftreten von Mängeln ist
die  Be-  oder  Verarbeitung  bzw.
Benutzung des Liefergegenstandes sofort
einzustellen.

2.  Bei  berechtigten  Beanstandungen
liefern  wir  nach  unserer  Wahl  kosten-
losen Ersatz oder bessern nach - hierfür
hat  uns der Käufer  eine angemessenen
Frist  zu  gewähren.  Schlägt  die  Nach-
besserung  fehl  oder  wird  sie  nicht  in-
nerhalb  dieser  Frist  ausgeführt,  so  hat
der  Käufer  nur  einen  Ansprüche  auf
Rückgängigmachung  des   Vertrages
(Wandlung). 
3.  Beanstandete  Gegenstände  sind  in
dem Zustand, in dem sie sich zum Zeit-
punkt der  Feststellung des Mangels be-
finden,  nach unserer  Wahl  zur Besichti-
gung bereitzustellen oder an uns in der
dazugehörigen Originalverpackung fracht-
bzw. portofrei einzusenden.
4. Ersetzte Teile werden unser Eigentum.
5. Im Falle berechtigter Beanstandungen
tragen wir  nur die  unmittelbaren Kosten
der Nachlieferung bzw. Ersatzlieferung.
6. Für Fremderzeugnisse beschränkt sich
unsere Haftung auf die Abtretung der Ge-
währleistungsansprüche,  die  uns  gegen
den  Lieferer  der  Fremderzeugnisse  zu-
stehen. Der Käufer nimmt  die Abtretung
dieser Ansprüche hiermit an.
7. Wir  leisten keine Gewähr für Mängel,
die  auf  Umstände wie  ungeeignete  und
unsachgemäße Verwendung,  fehlerhafte
oder  nachlässige  Behandlung,  Be-
dienungs-  oder  Wartungsfehler,
fehlerhafte  Montage  bzw.  Inbe-
triebsetzung  durch  den  Käufer  oder
Dritte,  ungeeignete  Betriebsmittel,  über-
mäßige  Beanspruchung  sowie  natürli-
chen Verschleiß zurückzuführen sind, es
sei  denn,  diese  Umstände  beruhen auf
einem Verschulden unsererseits, was der
Käufer zu beweisen hat.
8.  Unsere  Gewährleistungsverpflichtung
erlischt,  wenn der  Liefergegenstand von
fremder Seite demontiert oder durch Ein-
bau von teilen fremder Herkunft verändert
worden ist und der Schaden in einem ur-
sächlichen Zusammenhang mit einer sol-
chen  Veränderung steht.  Ferner  erlischt
unsere Gewährleistungspflicht, wenn uns
von seiten des Käufers grundlos der Zu-
tritt  zu  den  Betriebsräumen  zu  Zwecke
der Besichtigung oder Beseitigung eines
Mangels verwehrt wird.
9.  Weitere Ansprüche des Käufers,  ins-
besondere auf Ersatz von Schäden,  die
nicht  am  Liefergegenstand  selbst  ent-
standen  sind,  sind  ausgeschlossen.
Dieser Haftungsausschluß gilt nicht beim
Fehlen von Eigenschaften, die ausdrück-
lich  zugesichert  sind,  wenn  die  Zusi-
cherung gerade bezweckt hat, den Käufer
gegen  Schäden  abzusichern,  die  nicht
am  Liefergegenstand  selbst  entstanden
sind.
10.  Sämtliche  Ansprüche  gegen  uns  -
gleich  aus welchem  Rechtsgrund  -  ver-
jähren spätestens 6 Monate nach Gefahr-
übergang auf den Käufer, bei Einsatz des
Teiles  im  Mehrschichtenbetrieb  6  Wo-
chen.

VIII. Haftung
Unsere Haftung  richtet  sich  ausschließ-
lich  nach  den in  den vorstehenden Ab-
schnitten  getroffenen  Vereinbarungen.
Alle  dort  nicht  ausdrücklich  zuge-
standenen  Ansprüche  -  auch  sämtliche
Schadensersatzansprüche  sowie  Rück-
tritts-  und Kündigungsrechte,  gleich  aus
welchem  Rechtsgrund  -  sind  ausge-
schlossen. Dieser Haftungsausschluß gilt
nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässig-

keit  unsererseits,  eines  gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzu-
wendendes Recht
1.  Erfüllungsort  für  alle  Verpflichtungen
aus dem Vertragsverhältnis ist unser Sitz.
2.  Der  Gerichtsstand  für  alle  aus  dem
Vertragsverhältnis  sowie  über  sein  Ent-
stehen  und  seine  Wirksamkeit  ent-
stehenden  Rechtsstreitigkeiten  wird  -
wenn der Käufer Vollkaufmann ist - durch
unseren  sitz  bestimmt,  nach  unserer
Wahl  auch durch den Sitz  des Käufers.
Dies gilt auch für Wechsel- und Scheck-
klagen.
3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen
uns  und  dem  Käufer  gilt  ausschließlich
deutsches  Recht.  Die  Anwendung  der
einheitlichen Gesetze über den internatio-
nalen  Kauf  beweglicher  Sachen  sowie
über  den  Abschluß  von  internationalen
Kaufverträgen  über  bewegliche  Sachen
wird ausgeschlossen.

X. Datenschutz
Wir  sind  berechtigt,  Daten  des  Waren-
und Zahlungsverkehrs mit dem Käufer zu
speichern und für eigene Auswertung zu
verarbeiten.

XI. Teilunwirksamkeit
Sollten  einzelne  Bestimmungen  dieser
Allgemeinen  Verkaufs-  und  Lieferbe-
dingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein  oder  werden,  so  wird  dadurch  die
Wirksamkeit  der  übrigen Bestimmungen
nicht  berührt;  es  gilt  vielmehr  anstelle
einer etwa unwirksamen Klausel das als
vereinbart,  was  in  rechtlich  zulässiger
Weise  dem  Zweck  der  unwirksamen
Klausel am nächsten kommt.


